


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 109/5 
- Furtherhofstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 14.10.1994 Es gilt die BauNVO 1990 

Die nach § 3 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß § 
1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Garagen und Stellplätze sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Flächen 
bzw. auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig. 

Gemäß § 5 Landschaftsgesetz NW ist der Eingriff in Natur und Landschaft durch das Anpflanzen von 
25 standortgerechten Ersatzbäumen mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm innerhalb des 
Pflanzgebiets auszugleichen. 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a Baugesetzbuch ist die Fläche der Tiefgarage, soweit sie nicht für notwen-
dige Erschließungswege bzw. Freisitze befestigt wird, mit Erde bzw. Substrataufbau in 0,5 m Stärke 
abzudecken und dauerhaft mit Sträuchern und Rasen zu bepflanzen. 


